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Nr. 23/XVI 
 
An den  

Präsidenten des Regionalrates 

Roberto Paccher 

________________________ 

 

A n f r a g e 

Neue Ära im Regionalrat: Keine Antwort auf die Situation der Leibrenten und des Barwertes 

 

In der Anfrage Nr. 16/XVI ersuchten die Einbringer um Informationen über die Situation der monatlich 

ausbezahlten Leibrenten, den Stand der effektiven Rückzahlungen, die für die Wiedereintreibung der 

geschuldeten Beträge ergriffenen Initiativen, die Auflistung der Personen, die neben der vom Regionalrat 

ausbezahlten Leibrente noch weitere Pensionsbezüge erhalten und die Auflistung der Abgeordneten, welche 

im Laufe der XVI. Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Leibrente und den Barwert erwirken 

werden.  

Als wir am 7. Juni 2019 das Antwortschreiben lasen, waren wir allerdings sprachlos und konnten nicht 

umhin, zu vermuten, dass der Unterzeichner des Antwortschreibens entweder die Gesetzesbestimmungen 

nicht kannte oder der Transparenz zum Trotz gewisse Informationen verheimlichen wollte. 

In Bezug auf die Höhe der monatlichen Leibrente verwies der Präsident auf das Antwortschreiben der 

Anfrage Nr. 206/XV (wo die angeforderten Daten überhaupt nicht angeführt werden) und teilte uns mit, dass 

ein anspruchsberechtigter ehemaliger Regionalratsabgeordneter, „der den nach Artikel 3 des 

Regionalgesetzes Nr. 4/2014 geschuldeten Betrag zurückgezahlt hat, eine monatliche Leibrente in Höhe von 

4.127,27 € brutto bezieht".  

Wir müssen deshalb davon ausgehen, dass jeder Anspruchsberechtigte, der die Vorgaben der so genannten 

Reform 2014 eingehalten hat, den gleichen monatlichen Betrag erhält, wie im ersten Absatz der Antwort 

angegeben.  

Selbst angenommen, dass dies zutreffen sollte, bleibt zu verstehen, welche Leibrente jene 

anspruchsberechtigten Abgeordneten erhalten, die zum Zeitpunkt der Anfrage 206/XV (28. Dezember 2016) 

den „geschuldeten Betrag“ noch nicht zurückgezahlt hatten.  



Leider finden wir in der Antwort 206/XV nicht einmal die Informationen über die Rückzahlung und 

nachträgliche Auszahlung des Vorschusses an die vielen Abgeordneten, die nach Dezember 2016 die 

Voraussetzungen angereift hatten.  

Wenn der Präsident die von ihm erwähnte Antwort gelesen hätte und die dort angezeigte Situation mit der 

jetzigen verglichen hätte, wäre ihm dies sicher aufgefallen. So zum Beispiel die Fälle der 

Regionalratsabgeordneten Klotz, Benedetti und Leitner, die aufgrund des Antwortschreibens des Präsidenten 

jeweils 1.145.761,59 Euro, 685.778,74 Euro und 1.034.003,10 Euro an den Regionalrat zurückgezahlt haben 

müssten. 

Da wir wissen, dass die Realität anders aussieht, können wir nicht umhin, den Präsidenten zu ersuchen, bei 

der Vorbereitung der Antworten mehr Aufmerksamkeit an den Tag zu legen.  

Was die Abgeordneten betrifft, die noch weitere Pensionsbezüge erhalten, so wurde die Frage offensichtlich 

umgangen, da nur die Gesamtzahl (11) und nicht die Einzelheiten angeführt wurden.  

Was schließlich die Abgeordneten betrifft, die die Voraussetzungen für die Leibrente und den Barwert im 

Laufe der der XVI. Legislaturperiode anreifen werden, so erscheint der weitere Verweis auf die Antwort auf 

die Anfrage Nr. 138/XV nicht zutreffend, da die erwähnte Anfrage nur mit den Initiativen des Regionalrats 

zur Zwangseintreibung zu tun hatte.  

All dies vorausgeschickt,  

erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten 

den Präsidenten des Regionalrates zu befragen, um Folgendes in Erfahrung zu bringen: 

 

1) Kann der Präsident des Regionalrats bestätigen, so wie in der Antwort auf die Anfrage Nr. 16/XVI 

angeführt, dass zum heutigen Zeitpunkt jeder anspruchsberechtigte ehemalige Abgeordnete vom 

Regionalrat eine Leibrente von 4.127,27 Euro erhält oder ob dies nur für jene Abgeordneten gilt, die den 

„geschuldeten Betrag“ zurückgezahlt haben?  

2) Bitte die Einzelheiten der von den Abgeordneten für den Barwert getätigten Rückzahlungen, die jeder 

Abgeordnete zum Zeitpunkt des Antwortschreibens geleistet hat, mit Angabe der Beträge, die der 

Regionalrat dem Anspruchsberechtigten später bei Erfüllung der Voraussetzungen wieder zugewiesen 

hat, anführen. 

3) Bitte die Namen der Personen, die weitere Pensionsbezüge zusätzlich zu dem für das Mandat eines 

Regionalratsabgeordneten vorgesehenen beziehen, angeben.  

4) Bitte die Liste der Regionalratsabgeordneten, die im Laufe der XVI. Legislaturperiode die 

Voraussetzungen für die monatliche Leibrente und die Auszahlung des Barwerts anreifen werden, 

beifügen. 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

Filippo Degasperi 

Alex Marini 

Diego Nicolini 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

